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Infoteil

Bekanntmachung der Wahlleiterin/des Wahlleiters
für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Albersroda
am 07. Juni 2009
gebe ich aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des § 29 Abs. 2 der Kommunal-
wahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) für die Wahl
zu den Vertretungen Folgendes bekannt:
I. Zahl der Vertreterinnen/Vertreter

Gemeinderat in der Gemeinde Albersroda
Mitglieder des Gemeinderats: 8
Höchstzahl der Bewerber/innen je Wahlvorschlag 13
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbewer-
bers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser Bewerbe-
rin/dieses Bewerbers enthalten.

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich. 

III. Unterschriften für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss von min-
destens 4 der am Wahltage Wahlberechtigten des zuständigen
Wahlbereichs persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein
(§ 21 Abs. 9 KWG LSA). Es werden nur Unterstützungser-
klärungen berücksichtigt, die zwischen dem Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung und dem 13.04.2009 abgegeben worden sind.
Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist
ihre Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig.
Hiervon ausgenommen sind gemäß § 21 Abs. 10 KWG LSA die
folgenden Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), DIE
LINKE (DIE LINKE), Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD), Freie Demokratische Partei (FDP), BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Wählergemeinschaft „Für un-
sere Gemeinde“, Wählergemeinschaft Schönes Dorf

IV. Einreichung der Wahlvorschläge und Erklärungen über die
Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Wahlvorschläge und Erklärungen über die Verbindung von
Wahlvorschlägen sind möglichst frühzeitig, spätestens bis zum
13.04.2009, 18.00 Uhr, bei mir, Verwaltungsgemeinschaft Weida-
Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf einzureichen.

V. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Wahlvorschlags-
verbindungen
Die Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbindungen für die
Wahl zu den Vertretungen müssen nach Inhalt und Form den Vor-
schriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO LSA ent-
sprechen.

VI. Wahlanzeige
Die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien werden auf
das Erfordernis der Wahlanzeige hingewiesen.
Die Wahlanzeige ist bis zum 20.03.2009 bei der Landeswahllei-
terin/dem Landeswahlleiter einzureichen. § 22 KWG LSA und
§ 32 KWO LSA sind zu beachten.

VII.Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen/Unionsbürgern
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sind nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen
wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen
sind oder sie infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

06268 Nemsdorf-Göhrendorf, den 02.03.2009 Schneider
(Wahlleiter)

Bekanntmachung der Wahlleiterin/des Wahlleiters
für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Alberstedt
am 07. Juni 2009
gebe ich aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des § 29 Abs. 2 der Kommunal-
wahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) für die Wahl
zu den Vertretungen Folgendes bekannt:
I. Zahl der Vertreterinnen/Vertreter

Gemeinderat in der Gemeinde Alberstedt
Mitglieder des Gemeinderats: 8
Höchstzahl der Bewerber/innen je Wahlvorschlag 13
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbewer-
bers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser Bewerbe-
rin/dieses Bewerbers enthalten.

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich.

III. Unterschriften für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss von min-
destens 4 der am Wahltage Wahlberechtigten des zuständigen
Wahlbereichs persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein
(§ 21 Abs. 9 KWG LSA). Es werden nur Unterstützungser-
klärungen berücksichtigt, die zwischen dem Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung und dem 13.04.2009 abgegeben worden sind.
Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist
ihre Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig.
Hiervon ausgenommen sind gemäß § 21 Abs. 10 KWG LSA die
folgenden Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), DIE
LINKE (DIE LINKE), Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD), Freie Demokratische Partei (FDP), BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Freiwillige Feuerwehr, Alber-
stedter Sportverein

IV. Einreichung der Wahlvorschläge und Erklärungen über die
Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Wahlvorschläge und Erklärungen über die Verbindung von
Wahlvorschlägen sind möglichst frühzeitig, spätestens bis zum
13.04.2009, 18.00 Uhr, bei mir, Verwaltungsgemeinschaft Weida-
Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf einzureichen.

V. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Wahlvorschlags-
verbindungen
Die Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbindungen für die
Wahl zu den Vertretungen müssen nach Inhalt und Form den Vor-
schriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO LSA ent-
sprechen.

VI. Wahlanzeige
Die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien werden auf
das Erfordernis der Wahlanzeige hingewiesen.
Die Wahlanzeige ist bis zum 20.03.2009 bei der Landeswahllei-
terin/dem Landeswahlleiter einzureichen. § 22 KWG LSA und
§ 32 KWO LSA sind zu beachten.

VII.Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen/Unionsbürgern
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sind nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen
wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen
sind oder sie infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

06268 Nemsdorf-Göhrendorf, den 02.03.2009 Pfautsch
(Wahlleiterin)
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Bekanntmachung der Wahlleiterin/des Wahlleiters
für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Barnstädt
am 07. Juni 2009
gebe ich aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des § 29 Abs. 2 der Kommunal-
wahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) für die Wahl
zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Zahl der Vertreterinnen/Vertreter
Gemeinderat in der Gemeinde Barnstädt
Mitglieder des Gemeinderats: 12
Höchstzahl der Bewerber/innen je Wahlvorschlag 17
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbewer-
bers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser Bewerbe-
rin/dieses Bewerbers enthalten.

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich. 

III. Unterschriften für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss von min-
destens 10 der am Wahltage Wahlberechtigten des zuständigen
Wahlbereichs persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein
(§ 21 Abs. 9 KWG LSA). Es werden nur Unterstützungser-
klärungen berücksichtigt, die zwischen dem Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung und dem 13.04.2009 abgegeben worden sind.
Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist
ihre Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig.
Hiervon ausgenommen sind gemäß § 21 Abs. 10 KWG LSA die
folgenden Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), DIE
LINKE (DIE LINKE), Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD), Freie Demokratische Partei (FDP), BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Unabhängige Listenvereini-
gung Barnstädt, Freie Wählerliste GNK Barnstädt, Pro Bür-
ger Initiative

IV. Einreichung der Wahlvorschläge und Erklärungen über die
Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Wahlvorschläge und Erklärungen über die Verbindung von
Wahlvorschlägen sind möglichst frühzeitig, spätestens bis zum
13.04.2009, 18.00 Uhr, bei mir, Verwaltungsgemeinschaft Weida-
Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf einzureichen.

V. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Wahlvorschlags-
verbindungen
Die Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbindungen für die
Wahl zu den Vertretungen müssen nach Inhalt und Form den Vor-
schriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO LSA ent-
sprechen.

VI. Wahlanzeige
Die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien werden auf
das Erfordernis der Wahlanzeige hingewiesen.
Die Wahlanzeige ist bis zum 20.03.2009 bei der Landeswahllei-
terin/dem Landeswahlleiter einzureichen. § 22 KWG LSA und
§ 32 KWO LSA sind zu beachten.

VII.Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen/Unionsbürgern
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sind nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen
wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen
sind oder sie infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

06268 Nemsdorf-Göhrendorf, den 02.03.2009 Siebeck
(Wahlleiterin)

Bekanntmachung der Wahlleiterin/des Wahlleiters
für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Esperstedt
am 07. Juni 2009
gebe ich aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des § 29 Abs. 2 der Kommunal-
wahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) für die Wahl
zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Zahl der Vertreterinnen/Vertreter
Gemeinderat in der Gemeinde Esperstedt
Mitglieder des Gemeinderats: 10
Höchstzahl der Bewerber/innen je Wahlvorschlag 15

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbewer-
bers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser Bewerbe-
rin/dieses Bewerbers enthalten.

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich.

III. Unterschriften für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss von min-
destens 6 der am Wahltage Wahlberechtigten des zuständigen
Wahlbereichs persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein
(§ 21 Abs. 9 KWG LSA). Es werden nur Unterstützungser-
klärungen berücksichtigt, die zwischen dem Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung und dem 13.04.2009 abgegeben worden sind.
Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist
ihre Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig.
Hiervon ausgenommen sind gemäß § 21 Abs. 10 KWG LSA die
folgenden Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), DIE
LINKE (DIE LINKE), Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD), Freie Demokratische Partei (FDP), BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Freie Wählergemeinschaft Es-
perstedt/Kuckenburg, Alternative

IV. Einreichung der Wahlvorschläge und Erklärungen über die
Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Wahlvorschläge und Erklärungen über die Verbindung von
Wahlvorschlägen sind möglichst frühzeitig, spätestens bis zum
13.04.2009, 18.00 Uhr, bei mir, Verwaltungsgemeinschaft Weida-
Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf einzureichen.

V. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Wahlvorschlags-
verbindungen
Die Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbindungen für die
Wahl zu den Vertretungen müssen nach Inhalt und Form den Vor-
schriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO LSA ent-
sprechen.

VI. Wahlanzeige
Die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien werden auf
das Erfordernis der Wahlanzeige hingewiesen.
Die Wahlanzeige ist bis zum 20.03.2009 bei der Landeswahllei-
terin/dem Landeswahlleiter einzureichen. § 22 KWG LSA und
§ 32 KWO LSA sind zu beachten.

VII.Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen/Unionsbürgern
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sind nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen
wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen
sind oder sie infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

06268 Nemsdorf-Göhrendorf, den 02.03.2009 Klinger
(Wahlleiterin)
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Bekanntmachung der Wahlleiterin/des Wahlleiters
für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Farnstädt
am 07. Juni 2009
gebe ich aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des § 29 Abs. 2 der Kommunal-
wahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) für die Wahl
zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Zahl der Vertreterinnen/Vertreter
Gemeinderat in der Gemeinde Farnstädt
Mitglieder des Gemeinderats: 12
Höchstzahl der Bewerber/innen je Wahlvorschlag 17

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbewer-
bers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser Bewerbe-
rin/dieses Bewerbers enthalten.

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich.

III. Unterschriften für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss von min-
destens 10 der am Wahltage Wahlberechtigten des zuständigen
Wahlbereichs persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein
(§ 21 Abs. 9 KWG LSA). Es werden nur Unterstützungser-
klärungen berücksichtigt, die zwischen dem Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung und dem 13.04.2009 abgegeben worden sind.
Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist
ihre Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig.
Hiervon ausgenommen sind gemäß § 21 Abs. 10 KWG LSA die
folgenden Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), DIE
LINKE (DIE LINKE), Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD), Freie Demokratische Partei (FDP), BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Freie Wählervereinigung
Farnstädt e.V., Einzelwahlvorschlag Inge Hüneburg

IV. Einreichung der Wahlvorschläge und Erklärungen über die
Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Wahlvorschläge und Erklärungen über die Verbindung von
Wahlvorschlägen sind möglichst frühzeitig, spätestens bis zum
13.04.2009, 18.00 Uhr, bei mir, Verwaltungsgemeinschaft Weida-
Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf einzureichen.

V. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Wahlvorschlags-
verbindungen
Die Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbindungen für die
Wahl zu den Vertretungen müssen nach Inhalt und Form den Vor-
schriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO LSA ent-
sprechen.

VI. Wahlanzeige
Die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien werden auf
das Erfordernis der Wahlanzeige hingewiesen.
Die Wahlanzeige ist bis zum 20.03.2009 bei der Landeswahllei-
terin/dem Landeswahlleiter einzureichen. § 22 KWG LSA und
§ 32 KWO LSA sind zu beachten.

VII.Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen/Unionsbürgern
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sind nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen
wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen
sind oder sie infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

06268 Nemsdorf-Göhrendorf, den 02.03.2009 Buchheim
(Wahlleiterin)

Bekanntmachung der Wahlleiterin/des Wahlleiters
für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde
Nemsdorf-Göhrendorf am 07. Juni 2009
gebe ich aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des § 29 Abs. 2 der Kommunal-
wahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) für die Wahl
zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Zahl der Vertreterinnen/Vertreter
Gemeinderat in der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf
Mitglieder des Gemeinderats: 10
Höchstzahl der Bewerber/innen je Wahlvorschlag 15

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbewer-
bers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser Bewerbe-
rin/dieses Bewerbers enthalten.

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich.

III. Unterschriften für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss von min-
destens 8 der am Wahltage Wahlberechtigten des zuständigen
Wahlbereichs persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein
(§ 21 Abs. 9 KWG LSA). Es werden nur Unterstützungser-
klärungen berücksichtigt, die zwischen dem Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung und dem 13.04.2009 abgegeben worden sind.
Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist
ihre Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig.
Hiervon ausgenommen sind gemäß § 21 Abs. 10 KWG LSA die
folgenden Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), DIE
LINKE (DIE LINKE), Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD), Freie Demokratische Partei (FDP), BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Einzelbewerber Ralf Müller,
Einzelbewerber Katrin Lungershausen

IV. Einreichung der Wahlvorschläge und Erklärungen über die
Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Wahlvorschläge und Erklärungen über die Verbindung von
Wahlvorschlägen sind möglichst frühzeitig, spätestens bis zum
13.04.2009, 18.00 Uhr, bei mir, Verwaltungsgemeinschaft Weida-
Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf einzureichen.

V. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Wahlvorschlags-
verbindungen
Die Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbindungen für die
Wahl zu den Vertretungen müssen nach Inhalt und Form den Vor-
schriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO LSA ent-
sprechen.

VI. Wahlanzeige
Die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien werden auf
das Erfordernis der Wahlanzeige hingewiesen.
Die Wahlanzeige ist bis zum 20.03.2009 bei der Landeswahllei-
terin/dem Landeswahlleiter einzureichen. § 22 KWG LSA und
§ 32 KWO LSA sind zu beachten.

VII.Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen/Unionsbürgern
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sind nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen
wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen
sind oder sie infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

06268 Nemsdorf-Göhrendorf, den 02.03.2009 Glaser
(Wahlleiterin)
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Bekanntmachung der Wahlleiterin/des Wahlleiters
für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Obhausen
am 07. Juni 2009
gebe ich aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des § 29 Abs. 2 der Kommunal-
wahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) für die Wahl
zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Zahl der Vertreterinnen/Vertreter
Gemeinderat in der Gemeinde Obhausen
Mitglieder des Gemeinderats: 12
Höchstzahl der Bewerber/innen je Wahlvorschlag 17

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbewer-
bers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser Bewerbe-
rin/dieses Bewerbers enthalten.

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich.

III. Unterschriften für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss von min-
destens 15 der am Wahltage Wahlberechtigten des zuständigen
Wahlbereichs persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein
(§ 21 Abs. 9 KWG LSA). Es werden nur Unterstützungser-
klärungen berücksichtigt, die zwischen dem Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung und dem 13.04.2009 abgegeben worden sind.
Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist
ihre Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig.
Hiervon ausgenommen sind gemäß § 21 Abs. 10 KWG LSA die
folgenden Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), DIE
LINKE (DIE LINKE), Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD), Freie Demokratische Partei (FDP), BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Freie Wählergemeinschaft Ob-
hausen

IV. Einreichung der Wahlvorschläge und Erklärungen über die
Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Wahlvorschläge und Erklärungen über die Verbindung von
Wahlvorschlägen sind möglichst frühzeitig, spätestens bis zum
13.04.2009, 18.00 Uhr, bei mir, Verwaltungsgemeinschaft Weida-
Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf einzureichen.

V. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Wahlvorschlags-
verbindungen
Die Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbindungen für die
Wahl zu den Vertretungen müssen nach Inhalt und Form den Vor-
schriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO LSA ent-
sprechen.

VI. Wahlanzeige
Die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien werden auf
das Erfordernis der Wahlanzeige hingewiesen.
Die Wahlanzeige ist bis zum 20.03.2009 bei der Landeswahllei-
terin/dem Landeswahlleiter einzureichen. § 22 KWG LSA und
§ 32 KWO LSA sind zu beachten.

VII.Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen/Unionsbürgern
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sind nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen
wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen
sind oder sie infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

06268 Nemsdorf-Göhrendorf, den 02.03.2009 Böttcher
(Wahlleiterin)

Bekanntmachung der Wahlleiterin/des Wahlleiters
für die Gemeinderatswahl in der Stadt Schraplau
am 07. Juni 2009
gebe ich aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des § 29 Abs. 2 der Kommunal-
wahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) für die Wahl
zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Zahl der Vertreterinnen/Vertreter
Gemeinderat in der Stadt Schraplau
Mitglieder des Gemeinderats: 12
Höchstzahl der Bewerber/innen je Wahlvorschlag 17

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbewer-
bers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser Bewerbe-
rin/dieses Bewerbers enthalten.

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich.

III. Unterschriften für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss von min-
destens 11 der am Wahltage Wahlberechtigten des zuständigen
Wahlbereichs persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein
(§ 21 Abs. 9 KWG LSA). Es werden nur Unterstützungser-
klärungen berücksichtigt, die zwischen dem Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung und dem 13.04.2009 abgegeben worden sind.
Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist
ihre Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig.
Hiervon ausgenommen sind gemäß § 21 Abs. 10 KWG LSA die
folgenden Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), DIE
LINKE (DIE LINKE), Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD), Freie Demokratische Partei (FDP), BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Wählergemeinschaft „Für
Schraplau“, Landfrauen Schraplau

IV. Einreichung der Wahlvorschläge und Erklärungen über die
Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Wahlvorschläge und Erklärungen über die Verbindung von
Wahlvorschlägen sind möglichst frühzeitig, spätestens bis zum
13.04.2009, 18.00 Uhr, bei mir, Verwaltungsgemeinschaft Weida-
Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf einzureichen.

V. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Wahlvorschlags-
verbindungen
Die Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbindungen für die
Wahl zu den Vertretungen müssen nach Inhalt und Form den Vor-
schriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO LSA ent-
sprechen.

VI. Wahlanzeige
Die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien werden auf
das Erfordernis der Wahlanzeige hingewiesen.
Die Wahlanzeige ist bis zum 20.03.2009 bei der Landeswahllei-
terin/dem Landeswahlleiter einzureichen. § 22 KWG LSA und
§ 32 KWO LSA sind zu beachten.

VII.Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen/Unionsbürgern
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sind nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen
wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen
sind oder sie infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

06268 Nemsdorf-Göhrendorf, den 02.03.2009 Lippert
(Wahlleiterin)
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Bekanntmachung der Wahlleiterin/des Wahlleiters
für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Steigra
am 07. Juni 2009
gebe ich aufgrund des § 15 des Kommunalwahlgesetzes für das Land
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) und des § 29 Abs. 2 der Kommunal-
wahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) für die Wahl
zu den Vertretungen Folgendes bekannt:

I. Zahl der Vertreterinnen/Vertreter
Gemeinderat in der Gemeinde Steigra
Mitglieder des Gemeinderats: 10
Höchstzahl der Bewerber/innen je Wahlvorschlag 15

Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin/eines Einzelbewer-
bers (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Namen dieser Bewerbe-
rin/dieses Bewerbers enthalten.

II. Anzahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Im Wahlgebiet besteht ein Wahlbereich.

III. Unterschriften für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl muss von min-
destens 7 der am Wahltage Wahlberechtigten des zuständigen
Wahlbereichs persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein
(§ 21 Abs. 9 KWG LSA). Es werden nur Unterstützungser-
klärungen berücksichtigt, die zwischen dem Zeitpunkt dieser Be-
kanntmachung und dem 13.04.2009 abgegeben worden sind.
Jede wahlberechtigte Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Hat sie mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist
ihre Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig.
Hiervon ausgenommen sind gemäß § 21 Abs. 10 KWG LSA die
folgenden Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), DIE
LINKE (DIE LINKE), Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD), Freie Demokratische Partei (FDP), BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), Freie Wähler Steigra, Einzel-
bewerber Kaßler

IV. Einreichung der Wahlvorschläge und Erklärungen über die
Verbindung von Wahlvorschlägen
Die Wahlvorschläge und Erklärungen über die Verbindung von
Wahlvorschlägen sind möglichst frühzeitig, spätestens bis zum
13.04.2009, 18.00 Uhr, bei mir, Verwaltungsgemeinschaft Weida-
Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf einzureichen.

V. Inhalt und Form der Wahlvorschläge und Wahlvorschlags-
verbindungen
Die Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbindungen für die
Wahl zu den Vertretungen müssen nach Inhalt und Form den Vor-
schriften der §§ 21 ff. KWG LSA und §§ 30 ff. KWO LSA ent-
sprechen.

VI. Wahlanzeige
Die unter § 22 Abs. 1 KWG LSA fallenden Parteien werden auf
das Erfordernis der Wahlanzeige hingewiesen.
Die Wahlanzeige ist bis zum 20.03.2009 bei der Landeswahllei-
terin/dem Landeswahlleiter einzureichen. § 22 KWG LSA und
§ 32 KWO LSA sind zu beachten.

VII.Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen/Unionsbürgern
Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sind nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen
wahlberechtigt und wählbar. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach
den deutschen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen
sind oder sie infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

06268 Nemsdorf-Göhrendorf, den 02.03.2009 Münx
(Wahlleiterin)

Achtung! Änderung der Sprechzeit
des Bürgermeisters der Gemeinde Alberstedt
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
der Gemeinde Alberstedt,
die Bürgermeistersprechstunde findet ab sofort jeden 1. und 3.
Dienstag im Monat in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt.

Bernhardt
Bürgermeister

Wer verfügt noch über
Bild- bzw. Schriftmaterial zur Geschichte
der Freiwilligen Feuerwehr Obhausen?
Bitte melden Sie sich bei Wehrleiter Ronny Rebs 
oder bei Frau Eileen Schütze!

Telefonisch erreichen Sie die FFW Obhausen 
unter der Nummer: 034771/2 55 56

Neue Öffnungszeiten der Bibliothek Steigra
Montag: 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch: 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Der Stadt- und Landbote erscheint monatlich in einer Auflage
von 4.050 Exemplaren. Für Druckfehler und Textinhalte übernimmt

die Redaktion keine Haftung.
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Jubiläen

zum 70. Geburtstag
15.03. Bernd Hahne, Obhausen
22.03. Karl-Heinz Dittmann, Alberstedt
28.03. Renate Harnisch, Albersroda
29.03. Eleonore Bohndorf, Barnstädt
31.03. Hansotto Baer, Barnstädt
02.04. Aribert Pietsch, Schraplau
02.04. Hannelore Wagemann, Barnstädt
02.04. Dieter Bösel, Alberstedt
05.04. Wilfried Seidler, Steigra
11.04. Edeltraud Lautenschläger, Barnstädt
12.04. Peter Knoblauch, Nemsdorf-Göhrendorf

zum 75. Geburtstag
20.03. Adolf Muth, Nemsdorf-Göhrendorf
23.03. Ilse Stollberg, Schraplau
25.03. Ernst Haas, Nemsdorf-Göhrendorf
26.03. Adelheid Ebert, Barnstädt
04.04. Marga Wengemuth, Esperstedt
06.04. Erika Stöhr, Steigra OT Jüdendorf
06.04. Sonja Kral, Esperstedt
12.04. Erika Wedekind, Obhausen
13.04. Ursula Fischer, Schraplau
13.04. Elfriede Dübler, Barnstädt

zum 80. Geburtstag
18.03. Gertrud Paßmann, Obhausen
19.03. Wilhelm Marka, Schraplau
20.03. Ilse Walther, Obhausen
21.03. Hildegard Böttcher, Nemsdorf-Göhrendorf
27.03. Gisela Lehmann, Schraplau
08.04. Ilse Franzke, Obhausen
10.04. Gerhard Hennig, Obhausen OT Alt-Weidenbach
13.04. Elsa Daum, Schraplau

zum 85. Geburtstag
29.03. Gertrud Festner, Steigra
13.04. Heinz Stöber, Farnstädt

zum 86. Geburtstag
15.03. Ilse Sieber, Barnstädt

zum 87. Geburtstag
03.04. Heinz Rothe, Schraplau
07.04. Margarethe Walther, Farnstädt
12.04. Eckhardt Ernst, Barnstädt
13.04. Anneliese Weidig, Albersroda OT Schnellroda

zum 89. Geburtstag
25.03. Margarete Johann, Schraplau
10.04. Charlotte Pfeiffer, Farnstädt

zum 93. Geburtstag
13.04. Leni Mark, Obhausen

Wir gratulieren

Wir lassen Blumen sprechen: Narzisse
„Wir sind die Lieblinge aller Blumenfreunde und unsere Osterglocken läuten überall
den Frühling ein. Wir sind eine große Familie und zählen verwandtschaftlich zu den
Amaryllisgewächsen. Narcissus sagt der Botaniker zu uns und wir stammen aus dem
westlichen Mittelmeergebiet. Durch Kreuzungen sind in den vielen Jahren bis zu
10.000 verschiedene Arten entstanden.
Wir Gartennarzissen werden je nach Art und Sorte 40–70 cm hoch. Für den Stein-
garten gibt es nette kleine Schwestern, die zwischen 10 und 25 cm hoch wachsen.
Unsere Blütezeit fällt in die Monate März bis Mai. Wir sind vollkommen winterhart, 
wachsen im Halbschatten genau so gut wie in der Sonne und viele von uns haben ei-
nen zarten, angenehmen Duft. Im Herbst pflanzt du möglichst immer 3–5 Zwiebeln
zusammen, etwa 15–20 cm tief ein. Wir sind mit jedem Boden zufrieden, wenn er 

nur nicht zu feucht ist. Wir haben wenig Feinde. Die Mäuse fressen uns 
nicht, da unsere Zwiebeln einen giftigen Stoff enthalten.“

(Quelle: Gärtner Pötschke Verlag, Kaarst)

Aktuelles aus unserer Verwaltungsgemeinschaft

Im Rahmen des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit (VDE) Nr. 8
soll auf der Streckenführung Nürnberg-Erfurt-Leipzig/Halle-Ber-
lin eine moderne Hochleistungstrasse der Bahn entstehen.
Dabei ist die Neubaustrecke Erfurt-Leipzig mit einer Gesamtlän-
ge von 123 km als regelspurige, zweigleisige elektrifizierte Ei-
senbahnstrecke für den hochwertigen Reise- und Güterverkehr
konzipiert. Die Trassierung ist für  eine Höchstgeschwindigkeit
von 300 km/h ausgelegt. Durch den Finne-Höhenzug im Burgen-
landkreis soll die Strecke mit drei Tunnelbauwerken von insge-
samt 15,4 km Länge durchfahren werden.

Einer der geplanten Eisenbahntunnel ist der Osterbergtunnel, des-
sen Nordostportal bei Kalzendorf liegt. Die zwei eingleisigen
Röhren des Bauwerkes werden eine Länge von jeweils 2082 m
haben und sollen mit sechs Querschlägen miteinander verbunden
werden.Mit dem Bau der beiden Röhren sind vier österreichische
Unternehmen beauftragt. Auf der offiziellen Anschlagfeier am
18. Februar 2009 gaben die Ministerin für Landwirtschaft und
Umwelt, Frau Petra Wernicke und die Ehefrau des Landrates,
Frau Christine Bannert, als Tunnelpatinnen das Startsignal für den
Vortrieb, welcher im Jahr 2012 abgeschlossen sein soll.

Anschlagfeier für den Osterbergtunnel – das gegenwärtig größte Bauprojekt in unserer Region
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Ankündigung weiterer Termine und Veranstaltungen
in der Verwaltungsgemeinschaft

Die beiden Röhren sollen auf jeweils 2.027 m Länge in Spritzbe-
tonbauweise hergestellt werden. Je 55 Meter sollen in offener
Bauweise (Gewölbedeckelbauweise) angelegt werden.

Der Vortrieb erfolgt vom Ostportal in Richtung Westen. Mit dem
Ausbruchsmaterial wird der Tagebau eines nahe gelegenen Ze-
mentwerkes teilverfüllt.

Bildmitte: Landrat Frank Bannert, Tunnelpatin Christine Bannert
und Walter Wrede, Bürgermeister der Gemeinde Steigra.

Die Technik steht bereit. Osterbergtunnel

Rechts im Bild die Tunnelpatinnen Petra Wernicke und Christine
Bannert.

Einsendeschluss für Beiträge für

die nächste Ausgabe unseres Stadt- und Land-Boten

unserer Verwaltungsgemeinschaft

ist der 26. März 2009!

Der Vorstand der

Jagdgenossenschaft Obhausen
lädt alle Landeigentümer

zur Jahresversammlung

am 27.03.2009 um 19.00 Uhr
in die Gaststätte „Zum Sandweg“

in Obhausen ein.�

Achtung Blutspende!

Dienstag, den 17. März
von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr

in Nemsdorf-Göhrendorf
im Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft

(Hauptstraße 43)

Montag, den 23. März 
von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr

in Schraplau
in der Grundschule (Esperstedter Weg 1)
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Gottesdienste
Gottesdienst in Albersroda

Samstag 04.04. 18.00 Uhr Wochenschlussandacht
Ostermontag 13.04. 10.30 Uhr

Gottesdienst in Schnellroda

Sonntag 29.03. 09.00 Uhr
Sonntag 19.04. 14.00 Uhr Goldene Konfirmation

Gottesdienst in Steigra

Ostersonntag 12.04. 09.00 Uhr

Gottesdienst in Farnstädt

Sonntag 22.03. 10.00 Uhr
Karfreitag 10.04. 14.00 Uhr
Ostersonntag 12.04. 10.00 Uhr

Gottesdienst in Schraplau

Sonntag 22.03. 14.00 Uhr
Sonntag 26.04. 10.00 Uhr

Gottesdienst in Nemsdorf

Sonntag 22.03. 10.30 Uhr
Karfreitag 10.04. 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Gottesdienst in Göhrendorf

Sonntag 22.03. 09.00 Uhr
Sonntag 05.04. 10.30 Uhr
Ostersonntag 12.04. 14.00 Uhr Tauf-Gottesdienst

Gottesdienst in Barnstädt

Sonntag 29.03. 10.30 Uhr
Montag 06.04. 15.00 Uhr Bibelstunde
Ostersonntag 12.04. 10.30 Uhr Tauf-Gottesdienst

Gottesdienst in Göhritz

Karfreitag 10.04. 09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Gottesdienst in Obhausen

Sonntag 22.03. 09.00 Uhr Lektoren-GD
Sonntag 29.03. 14.00 Uhr
Dienstag 31.03. 18.00 Uhr Bibelwoche
Mittwoch 01.04. 18.00 Uhr Bibelwoche
Donnerstag 02.04. 18.00 Uhr Bibelwoche
Sonntag 05.04. 14.00 Uhr Ökum. GD zum Abschluss

der Bibelwoche
Karfreitag 10.04. 14.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Ostermontag 13.04. 09.00 Uhr

Gottesdienst in Esperstedt

Sonntag 29.03. 14.00 Uhr
Mittwoch 08.04. 14.00 Uhr Gemeindenachmittag
Ostermontag 13.04. 14.00 Uhr

Gottesdienst in Kuckenburg

Ostersonntag 12.04. 09.00 Uhr

Katholische Pfarrgemeinde
Gottesdienst in Querfurt
Sonntag 22.03. 09.00 Uhr Hl. Messe
Samstag 29.03. 09.00 Uhr Hl. Messe
Palmsonntag 05.04. 09.00 Uhr Palmweihe, Hl. Messe
Gründonnerstag 09.04. Feier in Röblingen
Karfreitag 10.04. 15.00 Uhr Kreuzesfeier
Karsamstag 11.04. 21.00 Uhr Osternachtsfeier

für alle Gemeinden
Ostersonntag 12.04. Festgottesdienst in Röblingen
Ostermontag 13.04. 09.00 Uhr Hl. Messe

Gottesdienst in Röblingen
Sonntag 22.03. 10.30 Uhr Hl. Messe 
Sonntag 29.03. 10.30 Uhr Hl. Messe
Palmsonntag 05.04. 10.45 Uhr Palmweihe, Hl. Messe
Gründonnerstag 09.04. 19.30 Uhr Hl. Messe,

Agapefeier, Ölbergstunde
Karfreitag 10.04. 15.00 Uhr Kreuzesfeier
Karsamstag 11.04. Osternachtsfeier in Querfurt
Ostersonntag 12.04. 10.00 Uhr Festgottesdienst

für alle Gemeinden
Ostermontag 13.04. 10.30 Uhr Hl. Messe/Kindergottesdienst

Gottesdienst in Farnstädt und Kalzendorf
Ostermontag, den 13.04. ab 08.30 Uhr

Beichtgelegenheiten
Freitag 03.04. 17.00 Uhr –17.30 Uhr in Röblingen (Pfr. Tautz)
Samstag 04.04. 15.00 Uhr –16.00 Uhr in Querfurt (Pfr. Baudisch)
Montag 06.04. 17.00 Uhr –17.30 Uhr in Röblingen 
Montag 06.04. 18.00 Uhr –18.30 Uhr in Querfurt

Gruppenzusammenkünfte
1.–2. Kl. am 27.03. um 15.30 Uhr in Querfurt
3.–5. Kl. am 28.3. um 09.00Uhr in Röblingen
Messdienerstunde am 28.03. um 15.00 Uhr in Röblingen
Jugendband am Freitag um 18.00 Uhr in Röblingen
Kolpingfamilie in Röblingen nach eigenem Plan (Aushang)
Älterer Frauenkreis nach Absprache in Querfurt
Seniorennachmittag am 23.03. um 14.00 Uhr in Querfurt
Seniorennachmittag am 19.03. um 14.00 Uhr in Röblingen
Kirchenchor in Röblingen am 2. und 4. Dienstag um 20.00 Uhr
Skatabend am 27.03. um 19.00 Uhr in Querfurt

Besondere Termine
16., 17. und 19.03. um 19.00 Uhr Bibelabende in Querfurt/Evang. Ge-
meindezentrum
22.03. um 17.00 Uhr Ökum. Gottesdienst in Querfurt/Kath. Kirche
29.03. um 14.00 Uhr Ökum. Kreuzweg Asendorf-Dornstedt-Steuden
03. bis 09.04. Besinnungstage der Jugend

Öffentliche Vorträge der Zeugen Jehovas
Versammlung Eisleben – Königreichsaal – Helbra, Gewerbegebiet
Vortragsthemen:

22.03. 09.30 Uhr „Wie können wir zuversichtlich auf unseren
Schöpfer vertrauen?“

05.04. 09.30 Uhr „Wie können sich Christen in schwierigen
Zeiten als weltweite Bruderschaft erweisen?“

09.04. 20.00 Uhr „Die Feier zum Gedenken an den Tod Christi
beobachten“

12.04. 09.30 Uhr „Ist mit dem jetzigen Leben alles vorbei?“
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Alberstedt: ab 17.30 Uhr auf der Spielburg

Der Tradition folgend, kommt eine Stunde vorher, also um 16.30 Uhr,
der Osterhase.
Und weil die Ostereiersuche hungrig macht und das Knistern des
Osterfeuers die Geselligkeit fördert, wird für Speisen und Geträn-
ke gesorgt. Die Bewirtung übernimmt die Gaststätte „Zur Linde“.
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Alberstedt freuen
sich schon jetzt auf alle großen und kleinen Gäste.
Und als Redaktion haben wir noch einen Tipp: Wählen Sie, wenn
Sie zum Osterfeuer gehen, den Weg mitten durchs Dorf. Dann
kommen Sie an dem vom Heimat- und Kulturverein Alberstedt
wieder prachtvoll geschmückten Osterbrunnen vorbei.

Barnstädt 19.31 Uhr an der Weidaquelle

Freuen Sie sich auf viele tolle Überraschungen von und mit dem
Osterhasen. Für das leibliche und musikalische Wohl wird ge-
sorgt.
Die Holzsammlung erfolgt am Karfreitag. Wir bitten Euch, den
Baumschnitt vor den Grundstücken abzulagern. Es wird nur un-
behandeltes Holz mitgenommen.

„Barnscht – Helau“
Barnstädter Faschingsclub e.V.

Farnstädt ab 19.00 Uhr auf dem Windberg

Die Freiwillige Feuerwehr Farnstädt und der Verein zur Förderung
der FFW Farnstädt e.V. haben auch in diesem Jahr natürlich bunte
Ostereier, eine solide Versorgung und Unterhaltung vorbereitet.
Alle Bürger, die Holzabfälle haben, können diese am 04.04. und
am 05.04. in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zum Brand-
platz bringen. Die Anfuhr und Lagerung wird von den Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr beaufsichtigt.

Wir weisen nochmals darauf hin, dass nur unbehandeltes Holz an-
gefahren werden darf.

Obhausen auf dem Platz hinter der Feuerwehr

Bereits ab 19.00 Uhr können die Kinder auf dem Bleichplatz
Ostereier suchen, wobei der Osterhase auch kleine Preise ver-
steckt. Diese werden dann vor dem Anzünden des Osterfeuers an
die Kinder überreicht. Für das leibliche Wohl aller Gäste ist ge-
sorgt. Ein schönes Osterfest wünschen allen Einwohnern und
Gästen von Obhausen, Alt- und Neuweidenbach und Döcklitz

die Obhäuser Pfingstburschen

Schraplau Treffpunkt 19.00 Uhr am Rathaus

Die Freiwillige Feuerwehr Schraplau wünscht allen ein frohes
Osterfest und lädt zum Osterfeuer mit Fackelumzug ein.
Am Treffpunkt können Fackeln käuflich erworben werden. Für
Unterhaltung sorgt der Feuerwehrspielmannszug Röblingen. Im
Festzelt laden ausreichend Sitzplätze zum Verweilen ein. Speisen
und Getränke sind wie immer ausreichend im Angebot.

Ostereiersuche an der Dorfkirche Esperstedt
Es ist schon Tradition geworden, dass wir vom Förderverein Dorfkirche Esperstedt e.V. und die Kirchengemeinde am
Osterfest auf dem Kirchengelände allerlei Überraschungen für die Kinder verstecken. Zum Ostergottesdienst wird am
Ostermontag, dem 13.04.2009 um 14.00 Uhr in die Kirche eingeladen. Im Anschluss daran können die Kinder, hof-
fentlich bei Sonnenschein, im Kirchgarten Süßigkeiten und Ostereier suchen. Die Eier stellt auch in diesem Jahr
der Klein- und Geflügelzuchtverein Esperstedt zur Verfügung.
Anfang Februar wurde wieder das alljährlich stattfindende Brauchtumsfeuer zur Lichtmess gezündet und
hat viele Besucher in die Kirche gelockt. Bei Glühwein und Grog sowie ersten Rostern und Steaks vom
Grill im neuen Jahr hatten alle, die gekommen waren, Spaß und Unterhaltung. Da es an diesem Tag fast
windstill war, konnte man gut am Feuer sitzen, sich wärmen und den hellen Schein genießen.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei allen fleißigen Helfern zu bedanken.

Förderverein Dorfkirche Esperstedt e.V.

Am 09. Mai 2009
Jungweinprobe

vom Weingut Böhme aus Gleina
in der Heimatstube

der Chronikgemeinschaft Nemsdorf-Göhrendorf

Kartenvorverkauf über Telefon: 034771/2 39 81

75 Jahre Freiwillige Feuerwehr
Nemsdorf-Göhrendorf

Feuerwehrball mit Rock-Bag Live-Rock-Cover

am 04.04.2009 um 20.00 Uhr
im Kulturhaus Nemsdorf-Göhrendorf

Eintritt 4,00 €

Gut Schlauch
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Der Förderverein Kirche
Unterfarnstädt e.V. lädt ein:
19.03.09 – 19.00 Uhr

4. Stammtisch in der Sakristei der Kirche Unter-
farnstädt zum Thema „Geschichte der Kirchenglocken der letzten
1000 Jahre und mechanische Kirchturmuhren“.
Dazu gibt es einen Dia-Vortrag. Als Referent konnte Christoph
Schulz, Orgel- und Glockenrevisor aus Magdeburg, gewonnen wer-
den. Wer gern an diesem Stammtisch teilnehmen möchte, um z.B.
seine Erfahrungen mit Kirchturmuhren einzubringen, wird gebeten,
unter den Rufnummern 034776/2 13 84 bzw. 0163/3 91 69 30 Kon-
takt zu Familie Lampe aufzunehmen. Es wird ermöglicht, den
Kirchturm zu besteigen und auch das mechanische Uhrwerk aus
dem Jahr 1916 aufzuziehen.

28.03.09 – 19.00 Uhr 

Frühlingskonzert in der beheizten Kirche Unterfarnstädt mit der
Gruppe „Quattro Voci“

Schnäppchenjäger aufgepasst:

Kindersachenbörse
Frühlingsfest mit Tombola
Wer möchte seine gebrauchten Sachen zum Kauf anbieten oder
zum günstigen Preis gut erhaltene, saubere und aktuelle Frühjahr-
und Sommerbekleidung für Kinder im Alter von 0–14 Jahren,
Schuhe, Spielsachen, Roller, Fahrräder uvm. erwerben.

Termin: 04.04.2009 
10.00–18.00 Uhr
IEB Schulungsgesellschaft mbH
Birkenweg 06, 06268 Querfurt

Für Essen und Getränke sorgen das Küchenpersonal im IEB
Querfurt. Der Freizeitverein „Power of Youth“ e. V. Querfurt bie-
tet eine Mal- und Spielecke für unsere kleinen Gäste an.

Interessenten melden sich unter:
Kinder- und Jugendhilfe e. V. Querfurt • Tel.: 0160/99 71 65 61
Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00–17.00 Uhr.

Viva La Musica
gibt Jahreskonzert in Leuna 
Zu einem musikalischen Feuerwerk lädt das
Akkordeonorchester Fröhliche Musikanten
Viva La Musica unter der Leitung von Birgit
Grebe am Samstag, den 4. April 2009 in
das cCe Kulturhaus Leuna um 15.00 Uhr
(Einlass: 14.30 Uhr) ein.
Der Eintritt kostet 8,00 €.

Im Vorprogramm zeigen die Jüngsten der Musikschule Fröhlich
sowie die Akkordeonanfänger, das Vor- und das Erwachsenenor-
chester unter der Leitung von Birgit Grebe und Judith Witzel ihr
Können. Neben alt bekannten Melodien zum Mitsingen, Mitklat-
schen und Mitschunkeln, erklingen heiße brasilianische Rhyth-
men.
Anschließend präsentiert das Akkordeonorchester sein abwechs-
lungsreiches Programm. Die ausgefallene Mischung aus Rock,
Pop und Klassik sowie die zahlreichen Tanz- und Showeinlagen
beweisen, dass man mit einem Akkordeon weit mehr als nur
Schlager, Walzer und Volksmusik spielen kann. 
Das Repertoire erstreckt sich dabei von Robbie Williams über
„Moon River“ bis hin zur Filmmusik aus dem Piratenfilm „Fluch
der Karibik“.
Für die älteren Zuhörer unter Ihnen ist selbstverständlich auch et-
was dabei. So werden Sie ein Evergreen-Medley mit den Titeln
„Hello Mary Lou“, „Marina“ und „Spiel noch einmal für mich,
Habanero“ hören.

Karten erhalten Sie im cCe Kulturhaus Leuna oder unter folgen-
den Telefonnummern:

034633/22 83 3 (Musikschule Fröhlich – Frau B. Grebe)
03461/82 65 51 (Musikschule Fröhlich – Frau J. Witzel)

Weitere Informationen über unser Akkordeonorchester sowie An-
gebote der Musikschule Fröhlich finden Sie ab sofort im Internet
unter folgenden Adressen:

www.musikschule-froehlich.de/grebe
www.musikschule-froehlich.de/witzel

Wir freuen uns auf Sie, wenn es am 4. April 2009 wieder heißt:

„Viva La Musica – Es lebe die Musik, denn Musik macht fröhlich.“

Stephan Woithe, Matthias Schröter
Orchestermitglieder

75 Jahre Freiwillige Feuerwehr
Nemsdorf-Göhrendorf

Feuerwehrball mit „Rock-Bag“
Live-Rock-Cover

am 04.04.2009 um 20.00 Uhr
im Kulturhaus Nemsdorf-Göhrendorf

Eintritt 4,00 €

Spitzenhaus-Bräu und andere Getränke
für je 1,00 €

Gut Schlauch!
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Am Aschermittwoch war alles vorbei

„30 Jahre Weiß und Blau, feiert mit uns –
Barnscht Helau“
Unter diesem Motto feierte der
Barnstädter Faschingsclub, kurz
BFC genannt, in der diesjährigen
Faschingssession sein 30-jähri-
ges Jubiläum.
Unsere 8 Veranstaltungen waren
sehr auf karnevalistische Vielfalt
ausgelegt. Ob das gesungene
oder gesprochene Wort, Sketche
und Tänze – die Beiträge ernte-
ten viel Beifall.
Höhepunkt war natürlich die
Festveranstaltung am 31. Januar
in einem Zelt mit ca. 550 qm
Grundfläche auf dem Bauman-
ger in Barnstädt. Fasching und Winter und das noch in einem Zelt –
nicht möglich?! Das haben alle sicherlich gedacht und es war schon ei-
ne große Herausforderung für unseren Verein. Aber mit der riesigen
Unterstützung unserer Sponsoren, Freunde, BFC-Fangemeinschaften
und natürlich unseren Mitgliedern haben wir es geschafft, eine „Fa-
schingsrakete“ zu zünden. Wir konnten erstmalig eine gemeinsame
Veranstaltung mit 20 befreundeten Faschingsvereinen, Sponsoren,
ehemaligen BFC-Aktiven und unseren Barnstädter Vereinen durch-
führen. Wir denken, es hat allen Spaß bereitet und die Band „JOE
EIMER“ hat nach dem Programm tüchtig eingeheizt. Der Festumzug
am nächsten Tag stand zwar unter keinem guten Stern, war aber mit
über 30 Bildern, ca. 500 Mitwirkenden und über 1000 Zuschauern ei-
ne große Faschingsparty. Bei der anschließenden Feier im Zelt mit
Musik von „JOE EIMER“ und unserer Schalmeienkapelle ging dann
die Post noch mal richtig ab.
Für die zum Umzug am schönsten und liebevollsten geschmückten
Häuser wurden die Familien K.+H. Barczewski, E+R. Preuß, Fam.
Strauß-Engel sowie M.+U. Busch/Stache von uns mit Freikarten und
Sekt prämiert. Wir möchten auch unsere Tollitäten, Maria I. und Mar-
co I. nicht vergessen, die während der ganzen Saison unser Dorf toll
regiert haben. Zum Saisonabschluss nahmen wir am großen Rosen-
montagsumzug des KuKaKö in Köthen teil.
Wir möchten auf diesem Wege nochmals allen, die uns geholfen ha-
ben, unsere 30. Faschingssession zu gestalten, ein großes Dankeschön
sagen und hoffen, dass Ihr uns weiter so treu bleibt.

Mit einem dreifach donnernden „Barnscht Helau“

Ulrich Schmidt, BFC e.V.

Dreißigste Session des CCO
Die abgelaufene Session wurde durch die Feierlich-
keiten zum dreißigjährigen Bestehen geprägt. Schon
im November feierte der CCO sein Jubiläum ge-
meinsam mit 33 befreundeten Carnevalsvereinen aus
nah und fern. Nach der samstäglichen Festsitzung zog am Sonn-
tag  den 09.11. ein endloser bunter Lindwurm durch Obhausen.
Unter den Klängen der Apoldaer Guggemusiker neigte sich das
Jubiläum im großen Festzelt seinem Ende zu.
Im Februar folgten vier tolle Sitzungen für unser zahlreiches Pu-
blikum. Vom Kindercarneval über die Prunksitzungen bis zum
Senioren- und Behindertencarneval konnte der CCO Frohsinn
verbreiten. Von der, in den Medien propagierten Carnevalskrise
war beim CCO nichts zu spüren. Volle Säle, engagierte Mitglie-
der und Aktive und tolle Programmdarbietungen geben einen er-
wartungsvollen Ausblick auf die nächsten dreißig Jahre Carneval
beim CCO.

Der CCO bedankt sich für eine super Session bei seinen Mitglie-
dern, Aktiven und Helfern sowie bei seinen Fans, Förderern und
Sponsoren mit einem kräftigen „Obhusa Ahoi“.

Für die im März anstehenden Tanzturniere wünschen wir unseren
Tänzern und Tänzerinnen tolle Wettkämpfe und viel Erfolg.

Obhusa Ahoi Holger Grünhage
Präsident des CCO
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Die Märchenstund beim SCC
fand ein glückliches Ende
Unter dem Motto „ Kobold, Riese, gute Fee, Mär-
chenstund beim SCC“  fanden auch in diesem Jahr wieder einige
Veranstaltungen des SCC statt. 
So konnten wir unserem Publikum in Hedersleben und Eisleben
einen karnevalistischen Abend bereiten. Und vor allem in Schrap-
lau warteten wir mit zwei Abendveranstaltungen, einem zünftigen
Jugendfasching, einem Kinderfasching und einem Seniorenfa-
sching auf. 
Die gute Stimmung und die zahlreichen Zugaben waren wieder
einmal der Lohn für die lange Vorbereitung und die Bemühungen
aller am Programm Beteiligten vor und hinter der Bühne. Wir
möchten uns daher bedanken, dass wir wieder ein so großes
Interesse für den Fasching wecken konnten und hoffen, dass uns
unsere Gäste auch im nächsten Jahr treu bleiben.

Schrapp-schrapp-lau-lau Kirstein
Präsident des SCC 

Erlebnisse mit und ohne Eis und Schnee

Schnappschüsse vom frostigen Vergnügen
im Strandbad Obhausen

Vor den Augen von mehr als 400 Gästen wagten sich 38 Eisbader
bei einer Wassertemperatur von 1,6 °C und Lufttemperatur von
-2,5 °C in das kühle Nass.

Olaf Tobisch
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Spuren im Winter
Die Kinder der großen Gruppe der Kita „Bienchen“ Nemsdorf
waren in der schneebedeckten Landschaft auf Spurensuche. Auf-
geregt rannten sie auf unserem großen Sportplatz von Spur zu
Spur und malten sich aus, welche Tiere hier wohl nachts im Dun-
keln herumstrolchen. Eifrig wurden die Spuren fotografiert. Um
das Geheimnis zu lüften, luden wir einen Jäger in unsere Einrich-
tung ein. In unserem Projekt „Tiere im Winter“ beschäftigten wir
uns ausgiebig mit dem Leben der Waldtiere und waren so gut auf
seinen Besuch vorbereitet.
Da kam der besondere Tag, an dem wir unseren Gast erwarteten.
Mit Rucksack, Fernglas, Hund und vielen interessanten Dingen
stand der Jäger, Herr Klaus-Dieter Reh, in der Tür. Nachdem er
seine dicken Sachen abgelegt hatte, begann eine abwechslungs-
reiche Stunde. Wir verglichen die Tierspuren auf den Fotos mit
den Abbildungen des Jägers. Der Jäger zeigte uns geschützte
Tierfamilien, welche im Wald leben.
Die Kinder durften Tierfelle befühlen und bestimmen. Besonders
interessant fanden die Jungen und Mädchen die verschiedenen
Geweihe und das Ausprobieren des Fernglases.
Für den interessanten Vormittag und die vielen mitgebrachten
Materialien wie Malbücher, Nachschlagehefte, Stundenpläne,

Lesezeichen u.a. bedankten sich unsere Kita-Kinder bei Herrn
Klaus-Dieter Reh mit vielen gesammelten und mitgebrachten
Walnüssen für die Tiere im Wald.

Reinhild Reh
Kita Nemsdorf-Göhrendorf

Winterfestspiele in Obhausen
„Ob Schlittenfahrt, ob Schneeballschlacht, wir kämpfen hart um je-
den Platz!“ - So hieß das Motto der Winterferien in der Kita „Re-
genbogen“ Obhausen. Wir Vorschul- und Hortkinder begannen un-
sere Winterfestspiele mit einem Marathon über den Kranzberg. Um
uns von den sportlichen Aktivitäten zu erholen, fuhren wir ins
Theater nach Eisleben. Bei dem Stück „König Drosselbart“ amü-
sierten wir uns und schöpften Kraft  für den kommenden Tag.
Den Höhepunkt der sportlichen Ereignisse bildete der letzte Tag
in der Naturarena. Hier waren Schnelligkeit und Geschicklichkeit
gefragt. Auch wenn uns Frau Holle ausgerechnet im Winterferi-
enzeitraum vergessen hatte, waren alle Kinder von den Winter-
festspielen begeistert und mit großer Freude dabei. Am Ende des
Tages bekamen alle Sportfans eine Urkunde und wir feierten aus-
gelassen beim Grillen.
Zum Abschluss der Winterferien gab es einen zünftigen Kitafa-
sching. Mit unseren schicken Kostümen tanzten wir bis zur Auf-
führung des Theaterstückes „Kochspektakel in der Schlossküche“
durch die ganze Einrichtung.

Die Vorschul- und Hortkinder
der Kita „Regenbogen“ Obhausen

Winterspiele Kita Obhausen.

„Kinder der Welt“
Unter diesem Motto verabschiedeten sich die Jungen und Mädchen
der Klasse 2b in die Ferien. Die Jungen und Mädchen hatten mit ih-
rer Klassenlehrerin, Frau Bergt, wieder ein ganz tolles Programm
zur Zeugnisausgabe einstudiert und überraschten damit die zahl-
reich erschienenen Eltern. Eingestimmt wurde dieses Schauspiel
mit den Kleinen Europäern, ihre Sprachkenntnisse reichten, zu un-
serer Überraschung, von englisch, über französisch, bis ins italieni-
sche. In einem afrikanischen Märchen, mit ihren selbst gestalteten
Kostümen, zeigten sie uns, wie ein kleiner ängstlicher Hase, einen
selbstsüchtigen Löwen überlistete.
Auf lustige Weise wurde uns Eltern aber auch gezeigt, wie wichtig
es ist  auch mal auf die  Kinder zu hören, denn sonst ist das FAHR-
RAD weg!! Neben einem Puppenspiel, was von wahrer Freund-
schaft handelte, und noch weiteren lustigen Einlagen, kam nun end-
lich der Höhepunkt des Tages. Unsere kleinen Europäer bekamen
nach langem Warten ihre Zeugnisse.

Mit einem riesigen Applaus verabschiedeten sich die Eltern und die
Winterferien konnten beginnen.

Katja Mertins und Beatrix Zuckschwert
Grundschule Barnstädt
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Ein verdientes Dankeschön
Die Beispiele vom Eisbaden in Obhausen und den Aktivitäten un-
serer Knirpse zeigen, dass man auch der kalten Jahreszeit viel
Schönes abgewinnen kann. Und eine in Schnee gehüllte Land-
schaft hat seinen ganz besonderen Reiz.
Aber  jetzt, Mitte März, freuen sich sogar die Freunde des Win-
tersports auf den Frühling.
Bevor aber all unsere Blicke auf das Erwachen der Natur gerich-
tet sind, möchten wir es nicht versäumen, uns bei all denen zu be-
danken, die dafür gesorgt haben, dass wir bei Eis und Schnee
sicheren Fußes unterwegs sein konnten.
Die Mitarbeiter der Bauhöfe waren unterstützt durch die 1-Euro-
Jobber über den ganzen Winterzeitraum hinweg unermüdlich im
Einsatz. Schon bevor so mancher Wecker klingelte, waren sie
Woche wie Sonntag mit Räum- und Streufahrzeugen unterwegs.
Viele Wege und Plätze räumten sie in Handarbeit mit dem
Schneeschieber.

Stellvertretend für sie alle v.l.n.r. Michael Schwarze und Wolfgang
Heller aus Nemsdorf-Göhrendorf.

Sportliche Aktivitäten Verdienstvolle Sportler vorgestellt

SV 46 Barnstädt vor Rückrunde der KOL
Trotz der miserablen Witterungsbedingungen sind beide Teams
gut gerüstet für die Rückrunde in ihren jeweiligen Ligen. Glück-
licherweise hatten wir die Möglichkeit die Trainingseinheiten in
der Turnhalle durchzuführen, auch wenn man in der Halle nur
Grundlagen schaffen kann. Durchwachsen waren dann auch die
Testspiele mit einem Sieg und einer Niederlage:

SV 46 Barnstädt – Eintracht Lützen 2:3 (1:0) 
Torschützen: J. Wippert und D. Werner

SG Halle 05 – SV 46 Barnstädt 1:6 (0:3)
Torschützen: Ch. Mikat, Ma. Köhler, J. Wippert, N. Kadler, A. Nette (2)

Heimspiele des SV 46 März/April 09

04.04.09 15.00 Uhr SV 46 Barnstädt – VfB IMO Merseburg II
13.00 Uhr SV 46 Barnstädt II – VfB IMO Merseburg III

Am Sonntag dem 22.03. ist der SV 46 zu Gast beim Lokalrivalen
VfL Querfurt. Wir hoffen auf reichlich Unterstützung unseres An-
hangs, um auch dieses Derby erfolgreich gestalten zu können! 
Anstoß in Querfurt ist 14.00 Uhr.

Der SV 46 gratulierte dem anderen großen Verein in Barnstädt,
dem BFC anläßlich ihres dreißigjährigen Bestehens und bedankt
sich an dieser Stelle für die Einladung zur Festsitzung. 

Steffen Liebchen, SV 46 Barnstädt

Ernst Künzel Handball

Ernst Künzel wurde am 08.10.1933 geboren. Schon 1945 begann
er mit dem Trainings- und Spielbetrieb im Handball bei der da-
maligen Sportgemeinschaft Schraplau (später „Aktivist“ Schrap-
lau).
Neben dem Handballsport betrieb er auch bis 1950 die Sportart
Tischtennis. Ernst Künzel spielte nach der Schüler- und Jugend-
zeit, durch den Wehrdienst bedingt, Handball beim ASV Stral-
sund, beim ASK Rostock, beim ASK Neubrandenburg, bei Ein-
heit Neubrandenburg (bis 1965) und bei der BSG PCK Schwedt
an der Oder (bis 1975).
1960 wurde er mit der ASK Neubrandenburg Bezirksmeister in
der Halle. Im gleichen Jahr wurde mit diesem Verein der Aufstieg
im Feld- und Hallenhandball in die DDR-Liga erkämpft.
1961 schaffte der ASK Neubrandenburg mit Ernst Künzel den
Aufstieg in die DDR-Oberliga, ebenfalls im Hallenhandball- und
Feldhandballspiel.
Lange Jahre war er Weggefährte von Werner Poblenz.
Mit 40 Jahren beendete er seine aktive Handball-
zeit und spielt bis heute Volleyball in Schwedt an
der Oder.

Jürgen Thomas Handball

Zur Glanzzeit des Schraplauer Feldhandballs wur-
de Jürgen Thomas als jüngster Spieler seiner Mann-
schaft gegen Freyburg um den Aufstieg zur DDR-Li-
ga eingesetzt.
Jürgen Thomas ging nach Halle zu Dynamo Halle und spielte dort
erfolgreich mit den Junioren und den Männern. Später trainierte
er die Juniorenmannschaft von Dynamo Halle in der Junioren-
Oberliga. Mit seinen Schützlingen erspielte er mehrere DDR-
Meistertitel. Viele Jahre waren die Junioren von Dynamo Halle in
den Endrunden zur DDR-Meisterschaft. Dynamo Halle war die
Kaderschmiede für Dynamo Berlin (Männer) und SC Magdeburg
(Frauen).
Jürgen Thomas gehört zu den wenigen Sportlern, die sich nach
der politischen Wende um den Erhalt des Handballsportes in Hal-
le kümmerten.


